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112 INHALTS-VERZEICHNIS 
WH - 140i0-0 - 80'6-1143 20. 3. 62 

übungen der US-Streiltkräfte 112 übungen der US-Streitkr'äfte 

In der Zeit vom 28. 3. - 28. 4. 1962 werden von amerikani 113 Verlust von Personalauswei,sen 

schen Streitkräften Ral:1menübungen im gTesamten Regie
rung!sbezirk Ober'franken dur'chgeführt. 

Die Gemeinden werden gebeten, die Zivilbevölkerung dar
auf hinzuwei6en, sich landenden oder parkenden Hubschrau

114 Vergütung der Frachtmehrkos'ten aus Anlaß der Sper
rung der Nebenbahn Pressig-Rothenkirchen - Tettau 

115 Wa,sserver;sorgung des ZweckverbandeS' "Krebsbach

• 

bern nicht mehr al,s 100 m zu nähern, militäri,s'che Geräte, 
die in dieslem Gebiet aufgefunden werden, der Mil'itär
poliz,ei oder de!Uts'chen Polizeiverbänden aUSIzuhändigen oder' 

gruppe", Sitz: Theisenort (Tiefbrunnen auf FI.-Nr. 
123/1, Gemarkung Theilsenort) und doo Marktes Küps 

dies'en anzug'eben wo solch,e Geräte abgeholt werden kön (Schichtquelle auf Fl.-Nr, 112, Gemarkung Theisenort); 
nen. Die Zivilbevö'lkerung ist besonderlS auf die Gefahren, 
die von lie,gengebliebenen militärischen Sprengmitteln aUiS
g'ehen, aufmerksam zu machen. 

hier: Erlaß der KreisIVerordnung 
serIVer'sorgung1sanlagen 

zum Schutz'e der WaJs

Nach § 9 des Sprenglstoffges'€tzes vom 9. 6. 18ßi4 (RGBI. S, 116 BBauG; 
61) in der Fasl5ung der Verordlnung vom 8. 8. 41 (RGBI. I 
S. 531), geändert durch dia,s Bayerische Ges'etz vom 31. 7. 
19'52 (BayBS I S. 383) kann mit Gefängnis von 3 Monaten 

hier: S8.tzung über d,ie Erhebung von Erschließungs
beiträgen noch § 132 BBauG in der, Gemeinde Stock

bis zu 2 Jahren bestraft werden, wer mit Sprengrnitteln an heim 
getroffen wird, ohne im Besitze der polizeilichen Erlaubnis 
zu oS'ein. 117 Gebührensatzung zur Satzung über den AllJS,chluß an die 
Schadenis,evsatzansprüche für evtl. Schäden ,sind' innerhalb öffentliche Wasl5erleitung und über die Abg1abe von 
von 90 Tagen nach Feststellung dels Schadens bei dem zu
sWndlgen Amt für Verteidig:ungls!al5ten in Würzburlg' einzu

Wals,S'er der Gemeinde S c h n a i d 

l'eichen. 118 Schulmöbel 
Mar~öV'erS'chäden bi,S' 
einem vereinfachten 

zu DM 420'. können 
Verfahren -abgegolten 

nunmehr 
werden. 

in 
Sie 119 Öffentliche Auflegung der HaushaUs'S'atzung 1962 

isind innerho.lb von 5 Tagen nach Beendigung 
beim zu'ständigen Bürgermeister anzumelden. 

der Manöver 1200 Öffentliche Auflegung der Haushaltlslsatzungen 1962 

121 Bullen- und Ebermärkte 

113 
11/8 - 151/3' 21. 3. 62 

Verlust von Pelrsoo,alausweisen 
114 

Folg'ende Auswei,se sind zu Verlust geratem und werden I 21. 3. 62 
hi'ermit für ung'Ü!tig erklärt: 

Vergütung d'er Frachtmehrkosten aus Anlaß d~r SperBy IV 868753 Altmann Ferdinand, 19.4. 1908, Neukenroth 28 
By IV 016 445 Fr'eudenber.g Inig1eborg" !!ieb. 22. 10. 1930', rung der Nebenbahn Pressig-Rothenkircben - Tetta.u 

Fis'chbach. 50 
By IV 017 3,97 Köhl'er Helmut, geb, 25. 8. 1940, Gehülz 41 Die Regierung von Oberfranken teilt unIterm 6. 3. 1962 mit, 
By IV 865209 Müller Alfons, geb. 23. 3. 1927. daß die GeltungJsdauer der Entschließung des Bayeri'schen

Wilhelmsthal 150 
Staatsmin~gteriums für Wirtschaft und Verkehr vom 21. 7.

By IV 877 634 Simon An:na Maria, geb. 9. 6. 1938, Stein
wiesen 29 19'56 über die Vergütung der aus Anlaß der Sperrung der 

By IV 536 951 Schirmer Georg, geb. 8. 6. 1927. Steinbach Nebenbahn PreosISlig-RotheI1'kirchen - T,ettau entSitehenden 
am Wald 42 Frachtmehrkosten bi-s 31. 12. 1962, verlängert worden ist. 

By IV 867983 Volk Rudolf, geb. 2:0. 3. 1938, Weißenbrunn, 
Dioe Anträge ,sind laufend wie bisher dem BayeriS'chenSandstraße 6 

NW II 397966 d Wunder Heinrich, geb. 26. 10. 3'2, NOl'd Staatsminis;terium für Wirtslchaft und Verkehr, für das 
halben 29 - ausgestellt von der Stadt Dort letzte Vierteljahr vom 1. 10. bis 31. 12. 19'62 ,spätestens bis 
mund. Ende Fabruar 1'963, vorzulegen. 

Bei Auffinden sind die Perlson:alausweis bei der nächisten 
Meldebehörde abzuliefern oder der Ausistellungisbehörde Die Herren Bürgermeiister der in Frage kommenden Ge
zurückzugeben. meinden werden gebeten, dlie beteiU,gten Wirl1sch'aftJskreioo 
Vor Mißb~auch wird gewarnt! und Betriebe ent:spl'echendJ zu unterrichten. 
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Wasserversorgung des Zweckverbandes "Krebsbach

gruppe", Sitz: Theisenort (Tiefbrunnen auf Fl.-Nr. 

123/1, Gemarkung The,isenOl"t) und des Marktes Küps 

(Schichtquelle auf FL-Nr.' 112, Gemarkung Theisenort); 

hier: Edaß der Kreisverordnung zum Schutze der Was

serversorgungsanlagen 

Kreisv,erordnung 

zum Schutze der Wasserversorgung des Zweckverbandes zur 

Wasserversorgung "Krebsbachgruppe", Sitz: Theisenort, 

und des Marktes Küps. 

Das LandratJSamt Kronach erläßt gemäß § 19 Absatz 2 Zif
fer 1 des Gesetzes zur Ordnung des Wasiserhaushalts
WHG - vom 2r7. r7. 195r7 (BGBl. I S. 1110 in Verbindung mit 
Art. 2 Absatz 1 des Übergangtsgesetz'es zur Ausführung des 
Wa,s:seI'haushaltsgesetzes vom 22. 2. 1960 (GVBl. S. 15) fol
gende mit Entchließung der Regierung von Oberfranken, 
Bayreuth vom 26. Februar 1962 Nr:. 1II2 - 3239 c Kr 2/6,2 
für vollziehbar erklärte Verordnung: 

§ 1 

•� Die 8chutz~bietie für die WasserveI1sorgung des Zweckver
bandes "Krebsbachgruppe", Sitz: Theisenort und dies Mark
tes Küps, welche in zwei Fassungsbereiche, eine ,gemein
ISIame ,engere und eine gemeinsame weitere Schutzzone ein
geteilt slind, werden nach Maßgabe des Lageplanes vom 26. 
2. 1961, der Bestandteil dieser Verordnung ist, beim Land
railsamt Kronach j,ederzeit eingesehen weroen kann und in 
dem dLe Schutzgebiete durch Schraffierungen dar,gesteHt 
sind, wie folgt festgesetzt: 

§ 2 

Das Sch'Utz~biet ist eingeteilt in 

1.� Fassungsbereiche : 

a)� Der FaSiSuIlIg'Sbereich für den Tiefbrunnen des Zweck
verbandes "Krebsbachgruppe"erstreckt sich auf dlie 
Flurnummer 123/1 der Gemarkung Theisenort und 
umfaßte'in Gebiet von 30 m im Quam-at um den 
Tiefbrunnen. 

b)� Der FassulI1:glSbereich für die SchichtqueUe des Mark
tes Küpserstreckt s;ich auf eine Teilfläche der Flur
nummer 112 der Gemarkung Theisenort. 

2.� Engere SchutzzOne : 

Die engere Schutzzone für den Tiefbrunnen der Kl'Iebs
bachgroppe und für die SchichtqueUe dier Marktes Küps 
umfaßt dIe FI"!JTStücms-Nummern 113, 113/2, 120, 121, 123, 
124, 128, 141112, 407, 408, 409 und Teile der Flu1'1stücklS
Nummel'ln 111, 114, 11 r7, 119, 1'215, 142, 143, 148 Wlid 359 
der Gemarkung Theisenort. 

3.� Wei1lere SchllJtzzone: 

Di'e weiteI'e Schutzzone für die heiden Anllagen umfaßt 
die FluI1stüoo-Nurnmern 129, 130, 309, 310, 311, 312, 315, 
3r74, 406 und Teile der Flurstücks-Nummern 111, 115, 116, 
11r7, 118, 119, 125, 126, 131, 132, 142, 143, 148, 313, 
316, 3'59, 3n, 383 und 401 der Gemarkung Theisenort. 

§ 3 

Für das vorbezeichnete Schutzgebiet werden folgende 
Schut:rmaßnahmen angeordnet: 

A.� Für die Fassungsbereiche : 

1.� Verboten ist� 

a) dias Betreten durch Unbefugte,� 

b) die EtTichtungbetriebsfremder Anlagen und Bauten, 

c) das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern in so 

115 

II/6 - 863� 16. 3. 62 

geringer Entfernung von der Fassung, <:LaU die Wur
zeln die Fassung!sanlage beschädigen oder vel'lstopfen 
können, 

d)� jegliche Veränderungen der Erdobe'rfläche, insbeson..: 
dere Bohrungen, Errichtung von Kies-, Sand-, Lehm
oder ähnlichen Gruhen, sowie Sprengungen, soweit sie 
nicht durch den Träger der WasserveI'SorgungiSlanlagen 
aus betrieblichen Gründen angeoronet werden, 

e)� Kulturve,ränderungenJ ,größerer Art (z. B. Umwand
lung von WaLd in Äck,er oder Wiesen), wobei aber 
Ausnahmen im Einvernehmen mit dem Z'uständigen 
Gesundheitsamt zugelaiSiSen werden können. 

f)� landwirtschaftliche Nutzung und Dünlgung jeder Art, 
sowIe die Anwendung giftiger Pflanzeos'chutzmittel, 
wobei jedoch das Düngen mit künstlichen Düngemit
teln, welche das Grundwasser nichtgefiihrden, sowie 
das Grasmähen und die Nutzung ,allS Forstfläche vom 
Träger der Wassergewinnungsanlage gestattet werden 
kann, wenn da~' Gesundheits1amt keine hygienJi.'schen 
Bedenken erhebt. 

g) da,s Weiden von Vieh, 

h)� die Err'ichtung von Dunggruben und Anl'agen zur Ab
wasSierbeseitiigung, Abwasserreinigung und Abwasser
verwertung, wie Abortgruben, Kläranlagen, 8icker
schächte, VeITieselung,s- und Verregnunigsanlagen, 
sowie dlie Zuführung und Durchleitung von Abwäs
sern jeder Art und von OberflächenwälSsern, 

i)� das Abladen, Lagern und Vergraben von Abfallstof
fen jeder Art, wie Schlachtabfälle, TIerkadaver, Un
I"at, Schutt, lVIün, Schnee und! Eis, sowie ,sonstigen 
Stoffen, die geeIgnet sind, das Grundwasser in 
schäd!licher Weise zu verändern, 

k)� die Errichtung oder Untel'lhaltung von TIerkörperver
wertungsanlagen, Tierzuchtfarmen, Friedhöfen und 
ähnlichen Einrichtungen, 

1)� das Errichten von Heimgärten, Bade-, Sport-, Zelt
und Parkplätzen sowie das Abstellen von Wohn
wagen. 

B. Für die engere Schutzzone : 

Es ist verboten 

a)� die Errichtung betrLebsfremder Anlagen und Bauten, 

b)� jegliche Veränderung der Erdoberfräche, insbesondere 
Bohrungen, Errichtun.g von Kies-, Sand-, Lehm- oder 
ähnlichen Gruben,sowie Spreng'tl'ngen, soweit sie 
nicht durch den Träger der Walsservel'lsorgung aus 
betrieblichen Gründen angeoron:et weI'den odier sich 
auf di'e nonnale landwirtschafUich'€ Nutzung be
s,chränkt, 

c) das Lagern von natürlichem Dung in Haufen, ferner 
das Aufbringen von Dungstoffen jeder Art und die 
Anwendung von giftigen Pflanzenschutzmitteln, wenn 
die Gefahr der Abschwemmung in den Fa,ssungs
bereich g,,~g'eben ist, 

d)� die Errichtung von DUI1lggvuben und Anlagen zur Ab
waSJserbeseitigung, AbwaSiS,erreinigung und Abwasser
verwertung" wie Abortgru'ben, Kläranlagen, Sicker
schächten, Verr1esehmgls- und Verregnungsanlag,en, 
sowie die Zuführung und Durchleitung von AbwäJs'
sem jeder Art und von OberflächenwäJSlSern, 

e)� das Abladen, Lalgtern und Vergl'aben von Abfallstof
fen jeder Art, wie Schlac.lltabfälle, Tierkadaver, Un
rat, Müll, Schutt, Schnee und Eis sowie sonstigen 
Stoffen, die geei,gnet sit1:d, das Grundwasser in schäd
licher Weise zu verändern, 

f)� dias Errichten von Heimgärten, Bade-, Sport-, Zelt
und Parkplätzen sowie das Abstellen von Wohn
wagen. 
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C. Für die wei1lere Schutzzone : 
Es im verrboten 

a) die ErJ;'ichtung von Gewerbe- und Indus1triebetrieben, 
in welchen grundwas,sernchädliche Abfälle, wie Oele, 
Treibstoffe oder deI1gIeichen oder Abwä&ser anfallen, 
wenn diese nicht restlos aus den dn:'ei Schutzzonen 
hinausgeleitet werden, . 

b) d1e ElTichtung von Kläranlagen, Verrreselung,s- und 
VeITegnunlgsanlagem 

§ 4 
Ausnahmegenehmig'ungen : 

1.� Wird fachbehördlich begutachtet, daß unter Berü~sich
tigung der Reinhaltung des GrundWaseers einzelne Maß
nahmen zugelassen werden können, 'so kann da,s Land
ratsamt Kronach in Ischriftlicher Form nach Anhörung 
des Trägem der Waoo€rveI1sorgungsanlag'e Ausnahmen 
von den Verfügungs- und Nutzungsbeschränkungen des 
§ 3 Abs. A, Bund C in ,stets widerruflicher Weise ge
nehmigen, wenn und ,soweit 

a) Grunde des Gemeinwohlsers erfoI'dern oder 

b) dem Antrag1steller aus besonderen Gründen nicht zu
gemutet werden kann, die auferlegten BeschJränkun
gen einzuhalten und die GemeinwohlintereslSen nicht 
überwiegen. 

2.� Die Genehmigung wird nur widerruflich erteilt; sie 
kaniIII mi't Auflagen verbunden werden. Vom WideITUfs
vorbehalt kann unbes'chadet begonnener und beendeter 
Inwerk,s'etzungen aus überwiegenden Gründen des Ge
meinwohls zum Zwecke der Reinhaltung des Trinkwas
seI'!S Gebrauch gemacht werden. 

3.� Im Falle des Widerrufs kann die WiederheI1stellung des 
früheren Zustandes auf Kosten des InhabeJ'ls der Aus
nahmegenehmigung angeordnet werden. 

§ 5 

Zuwiderhandlungen gegen die erlassene VerordnulJIg stellen 
eine Ordnungswidrigkeit nach § 41 Abs. 1 Ziff. 2 des Was
iSierhaushaltsgesletzes dar und können bei vomätzlicher Be· 
gehung mit einer Geldbuße bis zu 10000.- DM (i. W.: zehn
tausend Deutsche Mark), bei fahrlässiger Begehun1g mit 
einer ,GeLdbuße bitS zu 5000.- DM (i. W.: fünftausend 
Deutsche Mark) geahndet werden. 

§ 6 
DieSle Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekannt
machung in: Kraft. 

Sie ~ilt bis zum Ablauf des 31. Dezember 1991. 

Kronach, den 7. März 1962 

La.ndratsamt: (Dipl.-Ing. Re i ß m Ü 11 er, steBv. Landlrat) 

WasserschutzgebilZt für den Tiefbrunnen des Zweckverbandes der .. Krebsbachgruppe .. 

Sitz: Theisenort und der Quelle des Marktes Küps. 

Maßstab 1:5000 

359 1/2 

mFassungsbererch 

J!L!J!.l!l!, Engere Sch ulzzone 

~WeitereSchutzzone 


